
Anmeldung und Unterrichtsvertrag 

zwischen Frau Elizabeth Fariey  und 

Name:………………………………………….....................

geb. am:………………………………………………………

Straße, Nr:……………………………………………………

PLZ Ort:………………………………………………………

gesetzlich. Vertretung……………………………..………..

Telefon:……………………...…Mobil:……………………...

Email:………………………………………………………....

Instrument:……………………………………….Minuten/Woche:……..………………………………………………

Einzel Beginn:………………………………………..Gruppe Beginn:…………………………………………………

1. Es wird eine Probezeit vereinbart bis zum ...........................Will ein/e Vertragspartner/in das 
Vertragsverhältnis nach der Probezeit nicht fortsetzen, genügt eine entsprechende Mitteilung in der letzten 
Stunde der Probezeit.

2. Das Honorar wird als Jahreshonorar für 36 Unterrichtseinheiten pro Jahr plus ein 3 Tage Lang 
Kammermusik Kurs im Sommer gerechnet und ist in monatlichen Raten von zur Zeit...................Euro bis zum 
3.Werktag eines jeden Monats im Voraus zu zahlen. Die aktuelle Gebührenordnung ist Bestandteil dieses 
Vertrages.

3. In den Ferien und an Feiertagen des Bundesland Mecklenburg-Vorpommern findet kein Unterricht statt. Nur 
Drei Wochen Urlaub werden im Sommer Ferien genommen. 

4. Kann eine Schülerin/Schüler eine Unterrichtsstunde nicht wahrnehmen, ist die Lehrkraft nicht 
nachleistungspflichtig, die anteilige Vergütung kann nicht vom Honorar abgezogen werden.

5. Der Lehrkraft steht die Teilnahme an Fortbildungen während der Unterrichtszeit zu. Der Unterricht kann aus 
diesem Grund ein Mal pro Jahr ausfallen ohne nachgeholt zu werden.

6. Muss der Unterricht wegen Krankheit der Lehrkraft ausfallen, so wird er ab der 3. Woche nachgegeben oder
durch eine Vertretung erteilt. Sollte dies nicht möglich sein, erhält die Schülerin/Schüler eine entsprechende 
Rückzahlung. Für Unterricht, den die Lehrkraft aus privaten Gründen nicht erteilen kann, muß grundsätzlich 
Ersatz geleistet werden.

7. Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zum 31.1,30.4,31.7,und 31.10,
schriftlich gekündigt werden. Im Falle einer Änderung der Gebührenordnung hat der Schüler/die
Schülerin das Recht, den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat nach Bekanntgabe der
Änderung des jeweiligen Monats zu kündigen.

8. Sonstige Vereinbarungen:.............................................................................................................

Lockwisch,den..............................

...........................................................................................................................................................
(Erwachsene  -  Schülerin/Schüler)


